
















§ 15

Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Stadt 

für die Höhe der Abgabe maßgebliche Veränderungen unverzüglich 

zu melden und über den Umfang dieser Veränderungen - auf Verlan

gen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen - Auskunft zu 

erteilen. 

§ 16

Inkrafttreten 

1) Diese Satzung tritt am 01.08.2010 in Kraft.

2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom O 9.07.2009 in der Fassung

vom 02.12.2009 außer Kraft.

Schongau, den 14.07.2010 

STADT SCHONGAU 

gez.

Karl-Heinz Gerbl

1. Bürgermeister

Vorstehende Satzung wurde in öffentlicher Sitzung des Stadtrates 

am 13.07.2010 beschlossen und am 16.07.2010 durch Anschlag an 

der Amtstafel des Rathauses bekannt gemacht. 
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1. Satzung zur Änderung der
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 

der Stadt Schongau (BGS/EWS) 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt 
die Stadt Schongau folgende Satzung zur Änderung der Beitrags
und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Schongau 
(BGS/EWS) vom 14.07.2010: 

§ 1

§ 10 (Einleitungsgebühr} wird wie folgt geändert:

a) § 10 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

"Die Gebühr beträgt 2,77 € pro Kubikmeter Abwasser."

b) § 10 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Wird ausschließlich Schmutzwasser eingeleitet, so ermäßigt
sich die Abwassergebühr auf 2,22 € pro Kubikmeter Abwasser."

§ 2

Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft. 

Schongau, den 19.12.2012 

STADT SCHONGAU 

gez.
Karl-Heinz Gerbl
1. Bürgermeister

Vorstehende Satzung wurde in öffentlicher Sitzung des Stadtrates 
am 18.12.2012 beschlossen und am 20.12.2012 durch Anschlag an der 
Amtstafel des Rathauses bekannt gemacht. 





Stichproben während des üblichen Abwasseranfalls ermittelt. 
Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf Abwasser in 
der nicht abgesetzten, homogenisierten Probe. 

(5) Änderungen in der Zusammensetzung des Abwassers sind vom Ge
bührenpflichtigen zu melden. Es wird dann eine erneute Be
probung und Berechnung des Starkverschmutzerzuschlags vorge
nommen.

§ 2

Diese Satzung tritt am 15.07.2014 in Kraft. 

Schongau, den 02.07.2014 

STADT SCHONGAU 

gez.
Falk Sluyterman van Langeweyde
Erster Bürgermeister 

Vorstehende Satzung wurde in öffentlicher Sitzung des Stadtrates 
am 01.07.2014 beschlossen und am 03.07.2014 durch Anschlag an der 
Amtstafel des Rathauses bekannt gemacht. 
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3. Satzung zur Änderung der
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 

der Stadt Schongau (BGS/EWS) 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt 
die Stadt Schongau folgende Satzung zur Änderung der Beitrags

und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Schongau 
(BGS/EWS) vom 14.07.2010: 

§ 1

§ 10 (Einleitungsgebühr) wird wie folgt geändert:

a) § 10 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

"Die Gebühr beträgt 2,10 € pro Kubikmeter Abwasser."

b) § 10 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Wird ausschließlich Schmutzwasser eingeleitet, so ermäßigt

sich die Abwassergebühr auf 1,67 € pro Kubikmeter Abwasser."

§ 2

Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 

Schongau, den 07.12.2016 

Vorstehende Satzung wurde in öffentlicher Sitzung des Stadtrates 
am 06.12.2016 beschlossen und am 08.12.2016 durch Anschlag an der 

Amtstafel des Rathauses bekannt gemacht. 

gez.
Falk Sluyterman van Langeweyde
Erster Bürgermeister 



4. Satzung zur Änderung der
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 

der Stadt Schongau (BGS/EWS) 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt 
die Stadt Schongau folgende Satzung zur Änderung der Beitrags- und 

Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Schongau 
(BGS/EWS) vom 14.07.2010: 

§ 1

§ 10 (Einleitungsgebühr) wird wie folgt geändert:

a) § 10 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

"Die Gebühr beträgt 1,77 € pro Kubikmeter Abwasser."

b) § 10 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Wird ausschließlich Schmutzwasser eingeleitet, so ermäßigt

sich die Abwassergebühr auf 1,32 € pro Kubikmeter Abwasser." 

§ 2

Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 

Schongau, den 16.12.2020 

STADT SCHONGAU 

Der Werkausschuss der Stadt Schongau hat in seiner Sitzung am 

15.12.2020 der Abwassergebührenkalkulation für den Zeitraum 2021 

bis 2024 zugestimmt und war damit einverstanden, dass der Erste 

Bürgermeister im Rahmen einer dringlichen Anordnung gemäß§ 7 Abs. 

3 der Betriebssatzung vom 21.12.2011 die vorstehende Satzung öf

fentlich bekannt macht, weil die für den 22.12.2020 vorgesehene 

Stadtratssitzung Corona bedingt nicht stattfindet. Am 17.12.2020 

wurde die Satzung durch Anschlag an der Amtstafel des Rathauses 

bekannt gemacht. 

gez.
Falk Sluyterman van Langeweyde
Erster Bürgermeister 




